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Aus den G r ü n d e n :

Die vom Kreisgericht unterlassene Beweiserhebung über 
die Frage, ob die Klägerin als alleinstehende Mutter An
spruch auf Mütterunterstützung nach § 4 der 1. DB zur 
5. VO über die Verbesserung der Leistungen der So
zialversicherung vom 10. Mai 1972 (GBl. II S. 308) hat, 
ist vom Senat nachgeholt worden. Aus der Stellung
nahme der Staatlichen Versicherung, die an die Stelle 
der Sozialversicherung tritt, weil die Klägerin Genos
senschaftsbäuerin ist, ergibt sich, daß die Klägerin 
Anspruch auf die Mütterunterstützung nach § 3 der 
5. VO über die Verbesserung der Leistungen der So
zialversicherung vom 10. Mai 1972 (GBl. II S. 307) hat./*/ 
Das 1974 geborene Kind Frank kann keinen Krippen
platz erhalten, und die Klägerin mußte deshalb ihre 
Berufstätigkeit unterbrechen. Die Unterstützung wird 
längstens bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres 
von Frank gezahlt. Die Klägerin wird auf Grund ihres 
vorherigen Einkommens monatlich 380 M Mütterunter
stützung erhalten. Damit hat die Klägerin für die 
Dauer des Bezugs dieser Unterstützung keinen An
spruch auf Unterhalt gegen den Verklagten.

Die Berufung des Verklagten kann aber nicht vollen 
Erfolg haben. Die von ihm begehrte Abweisung des 
Unterhaltsanspruchs der Klägerin würde dem Sinn' der 
sozialpolitischen Maßnahmen vom 27. April 1972 wider
sprechen. Die Abweisung des Unterhaltsanspruchs der 
Klägerin würde in Rechtskraft erwachsen. Die Aus
nahmebestimmung des § 29 Abs. 3 FGB, wonach noch 
nachträglich innerhalb von zwei Jahren nach Rechts
kraft des Scheidungsurteils auf Unterhalt geklagt wer
den kann, würde nicht zum Zuge kommen, weil die 
Klägerin die Mütterunterstützung voraussichtlich bis 
zum 19. Februar 1977, also über den in § 29 Abs. 3 FGB 
festgelegten Zeitraum hinaus, erhält.
Lägen die Voraussetzungen für diese Unterstützung 
nicht vor, wäre die Entscheidung des Kreisgerichts, mit 
der der Klägerin nur für die Dauer von zwei Jahren 
ein Überbrückungsgeld von monatlich 150 M zuerkannt 
wurde, aus folgenden Gründen aufzuheben gewesen, 
auch wenn die Klägerin nach Ablauf dieser Zeit gemäß 
§ 31 FGB auf Fortdauer der Unterhaltszahlung hätte 
klagen können:
Die Beweisaufnahme vor dem Kreisgericht hat auf 
Grund der fachärztlichen Bescheinigung der Medizini
schen Akademie eindeutig ergeben, daß das 1972 ge
borene Kind Beatrix, das sich ebenfalls bei der Klägerin 
befindet, wegen einer frühkindlichen Himschädigung 
täglich physiotherapeutischer Übungen bedarf, die von 
der Mutter neben ihrer sonstigen notwendigen Be
treuung des Kindes durchzuführen sind. Eine Heim
unterbringung würde die Entwicklungschancen des 
Kindes schwer beeinträchtigen. Seine Unterbringung in 
einer Einrichtung zur Rehabilitation kommt erst zur 
Vorschulerziehung, frühestens vom 5. bis 6. Lebenjahr, 
in Frage und wird vom erreichten Entwicklungsstand 
abhängig sein.
Daraus ergibt sich, daß die Klägerin das Kind Beatrix 
auch dann noch persönlich zu betreuen hat, wenn Frank 
bereits den Kindergarten besuchen wird und sie keine 
Mütterunterstützung mehr erhält. Deshalb sind nach 
Auffassung des Senats die Voraussetzungen des § 29 
Abs. 2 FGB erfüllt. Der Klägerin ist unbefristet Unter
halt zuzusprechen, da schon jetzt vorauszusehen ist, 
daß sie sich wegen der ständigen Betreuung des kran
ken Kindes Beatrix keinen eigenen Erwerb schaffen 
kann.

1*1 Seit dem 1. Januar 1975 gelten insoweit § 56 der VO über die 
Sozialversicherung bei der Staatlichen Versicherung der DDR 
vom 16. Januar 1975 (GBl. I S. 141) sowie §§ 99 bis 105 der 1. DB 
zu dieser VO vom gleichen Tage (GBl. I S. 154). — D. Red.
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Unter Berücksichtigung aller Umstände ist die unbe
fristete Zahlung dem Verklagten auch zuzumuten, da 
der Klägerin nach der Scheidung die sich aus der 
Krankheit des Kindes ergebenden Folgen nicht allein 
aufgebürdet werden können.
Die auf Hinweis des Senats erhobene Anschlußberufung 
der Klägerin mußte daher Erfolg haben (vgl. hierzu 
G. Hejhal in NJ 1972 S. 533; F. Thoms in NJ 1973 S. 10). 
Dabei war jedoch zu beachten, daß der Zeitraum, in 
welchem die Klägerin die Mütterunterstützung erhält, 
von der Unterhaltszahlung auszuschließen ist.
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